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 Veröffentlicht am 08.12.1950

Norm

EO §36 Ad

EGEO ArtXVII

NO §3

Rechtssatz

Bei Fehlen eines Erfordernisses nach § 3 NO ist die Klage nach Art XVII EGEO zulässig. Mit einer auf

Unzulässigerklärung der Exekution gerichteten Klage kann die materiellrechtliche Gültigkeit des Exekutionstitels auch

dann nicht bekämpft werden, wenn der Exekutionstitel ein vollstreckbarer Notariatsakt ist.
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